
 

 
 

    An die Mitglieder 
    des Kleingartenverein Reuenberge.V.  
 

 

 
Wechsel der Wasseruhren 

 
Alle Gartenpächter deren Wasseruhren älter als sechs Jahre sind 
müssen bis zum 04. März 2023 ausgetauscht werden. Laut Eichgesetz 
vom 01.01.2015 dürfen auch in Kleingärten keine Wasseruhren in Be-
nutzung sein die älter als sechs Jahre sind. Ebenfalls müssen folgende 
Daten dem Eichamt mitgeteilt werden bzw. dem Vorstand zum sofor-
tigen Abruf zur Verfügung stehen. Jeder Pächter ist verpflichtet dem 
Vorstand bis zum 04.März 2023 die Zählernummer, den Hersteller, 
das Jahr der Kennzeichnung (CE Kennzeichnung) und die Baumus-
terprüfnummer mitzuteilen. Des Weiteren ist jeder Pächter für den 
rechtzeitigen Austausch der Wasseruhr und der Abgabe der benötig-
ten Daten an den Vorstand verantwortlich. Fehlende Daten können 
mit einem Ordnungsgeld von bis zu 20.000€ laut dem Eichgesetz ge-
ahndet werden. Für fehlende Daten bzw. Wasseruhren die älter als 
sechs Jahre sind, gibt der Vorstand die Haftung weiter an die betref-
fenden Pächter. Wer sich unschlüssig über das Austauschjahr ist, 
kann beim Vorstand dies erfragen. Ebenfalls müssen die Stromzähler 
laut neuem Eichgesetz nach 16 Jahren (2023) ausgetauscht werden, 
hier werden wir rechtzeitig informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 Der Vorstand 

 

Kleingartenverein - Reuenberg e.V. 

 Essen, 18.Januar 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


